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§ 109 EU-JZG Zustandigkeit far
Folgeentscheidungen

EU-JZG - Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der
Europdischen Union

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Die zustandige Behorde des Anordnungsstaats ist fur alle Folgeentscheidungen im Zusammenhang mit einer
Entscheidung tGber die Anwendung gelinderer Mittel zustandig. Diese Folgeentscheidungen umfassen
insbesondere

1. 1.die Erneuerung, Uberprifung und Aufhebung oder Ab&nderung der Entscheidung (iber die Anordnung
gelinderer Mittel;

2. 2.die Anderung der gelinderen Mittel; und

3. 3.die Ausstellung eines Haftbefehls oder die Erlassung einer sonstigen vollstreckbaren Entscheidung mit
gleicher Rechtswirkung.

2. (2)Im Falle einer Anderung der gelinderen Mittel gemaR Abs. 1 Z 2 hat das inlandische Gericht

1. 1.die geanderten gelinderen Mittel anzupassen, wenn sie ihrer Art nach mit dem 6sterreichischen Recht
nicht vereinbar sind (8 106 ); oder

2. 2.die Uberwachung der gednderten gelinderen Mittel abzulehnen, wenn diese nicht unter die in§ 100 Abs. 2
angeflhrten gelinderen Mittel fallen.

In Kraft seit 01.08.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eu-jzg/paragraf/106
https://www.jusline.at/gesetz/eu-jzg/paragraf/100
file:///

	§ 109 EU-JZG Zuständigkeit für Folgeentscheidungen
	EU-JZG - Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union


